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Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Zl. 30.831- Prr-1/7 4 
Parlamentarische Anfrage Nr.1516/J 
an den Bundeskanzler betreffend EDV 
im Bundeskanzleramt 

An den Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 

1010 Wie n 

31. Jänner 1974 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. ERMACORA, Dr. PELIKAN 

und Genossen haben am 5. Dezember 1973 unter der Nr.1516/J 
an mich eine schriftliche Anfrage betreffend EDV im Bundes­
kanzleramt gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

111.) Welche Ergebnisse hat die nach der Feststellung des 
Staatssekretär Veselsky mehrjährige Beschäftigung mit 
der Prüfung des Einsatzes der EDV für das Parlament 
gehabt? 

2.) Staatssekretär Veselsky hat gemeint, daß die Fortsetzung 

des Projektes EDV-Verfassungsrecht durchaus nützlich 
sein würde; nach welcher Richtung ist an die Fortführung 
dieses Pr~jektes gedacht, nachdem das Bundeskanzleramt 
ein Jahr Zeit hatte, diese Frage zu prüfen? 

3.) Der Staatssekretär Veselsky hat auf die Frage nach der 
GeSChäftsordnung für das Subkomitee EDV die selbe Ant­
wort gegeben wie in den Budgetberatungen 1972; warum 
ist bei der Erlassung einer Geschäftsordnung für dieses 

Subkomitee kein Fortschritt erzielt worden? 
4.) Staatssekretär Veselsky hat erklärt, ein verfasslmgs­

rechtlicher Schutz in Bezug auf die Sicherung vor Daten-
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mißbrauch sei nicht geplant, "wir könnten mehr schaden al$ 

nützen"-. Wo liegt der Schaden einer verfassungsrechtlichen 

Verankerung für den Datenschutz? 

. 5.) \He lautet der Text des zweiten Referentenentwurfesfür 

ein DatenSChutzgesetz?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten. 

Zu Frage 1: 

Im Herbst 1973 wurde aufgrund von G-esprächen zwischen dem 

Bundeskanzleramt und der Parlamentsdirektion unter Bedacht­
nahme auf die während des Versuchsprojekts Verfassungsrecht 

gemachten Erfahrungen eine aus Beamten des Bundesl{anzleramtes 

und der Parlamentsdirektion bestehende Arbeitsgruppe einge­

setzt, die im Zusammenhang mit der Umstellung der Herstellung 

des Bundesgesetzblattes und der Parlamentsmaterialien in der 

Österreichischen Staatsdruckerei auf eine rechnerunterstützte 

Lichtsetzanlage u.a. folgende Aufgaben hat: 

a) die bestehenden Register des Bundesgesetzblattes und der 
Parlamentsmaterialien zu verbessern und auf eine Umstellung 
der Erstellung durch EDV vorzubereiten; 

b) Überlegungen anzustellen, wie durch neue Register (z.B. Mehr~ 
jahresregister) die Rechts- und Gesetzgebungsinformation ver­
bessert werden kann; 

c) über einen beschränkten Datenbestand aus dem Bereich der 
Parlamentsmaterialien einen 'restbetrleb eines parlamentarischen 
Informationssystems in direkter Verbindung mit einer EDVA 
der Bundesverwaltung (on-line) vorzubereiten; 

d) sicherzustellen, daß die ab ~inem bestimmten Zeitpunkt ve~ 
öffentlichten Rechtsvorschriften und Materialien im Voll-
text auf maschinenlesbaren Datenträgern einem etwaigen künft~gen 
EDV-Rechtsinformationszentrum zur VerfUgung gestellt werden 
können. 

Diese Arbeitsgruppe hat ihre Tätigkeit bereits aufgenommen und 

wird sie voraussichtlich Ende 1974 abschließen, so daß 1975 mit 
einem Testbetrieb gerechnet werden kann. Inwieweit das Parlament 
darübel';' hinaus einen Einsatz der EDV plant, entzieht sich meiner 
Kenntnis. 
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Zu Frage 2: 

Das EDV-Versuchsprojekt Verfassungsrecht wurde Ende 19/2 ab­

geschlossen. Es darf, wie ich bereits in meiner Antwort auf 
die Anfrage der Abgeordneten PELIKAN und Genossen (1313/J) 
betont habe, nochmals darauf hingewiesen werden, daß es sich 
dabei um ein Versuchsprojekt gehandelt hat. Dieser Versuch 
istbeendet; eine Fortsetzung war nicht vorgesehen. Der 

während dieses Versuchsprojektes erfaßte Datenbestand war 
mangels Vollständigkeit nicht für eine praktische Verwendung 
gedacht, sondern diente lediglich als GrundlagefUr wissen­
schaftliche Untersuchungen liber die fVJöglichkei t der Speicherung 

und Wiederauffindung von Rechtsdokumenten im Wege von EDV­

Informationssystemen. Das Versuchsprojekt hat diesen Zweck 
im wesentlichen erfüllt. Es hat die Grenzen und die Iv'löglich­
keiten des EDV-Einsatzes in der Rechtsdokumentation aufge­

zeigt und international und national weite Anerkennung ge­
funden. 

Während des Jahres 1973 wurden die Ergebnisse des Projektes 
sowohl in programmtechnischer als auch in rechtsinformatorischer 
Hinsicht eingehend geprüft.-DiesePrüfung hat ergeben: 

a) Eine umfassende Normendokumentation, die eine Rückwärts­
dokumentation beinhalten müßte, Hürde weitere Forschungen 
informatorischen und juristischen Inhalts voraussetzen und 

, ' 

ist mit dem gegenwärtig zur Verfügung stehenden Personal nicht 
durchführbar. Selbst wenn das Problem der Datenerfassung lös­
bar wäre (etwa mittels Belegleser), wLbde eine Speicherung ohne 
intellektu:e lle Auswertung, bei der eine Vielzahl komplexer 
und generell nur-durch den Gesetzgeber lösbarer Fragen ge­
klärt werden müßte (materielle Derogation, Rechtsüberleitung 
u.ä.), wegen der Inhomogenität der österreichischen Rechts­
ordnung und des Ursprungs der geltenden Rechtsvorschriften 
in verschiedenen Verfassungsordnungen nur von sehr geringem 

praktischen Wert sein. Als vorbereitende Maßnahmen wären 
hier zunächst Wiederverlautbarungen, die Rechtsbereinigung 
einzelner Gebiete und eine Verbesserung der nicht amtlichen 
Gesetzesausgaben zweckdienlich. 
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b) Von der Seite des Benützers her scheint ein Einsatz derEDV 
für die Dokumentation höchstgerichtlicher Entscheidungen eine 
im Verhältnis zu den bestehenden Informationshilfen verbesserte 
Rechtsinformation zu ermöglichen. Die in diesem Bereich während 
des Versuchsprojektes geleistete Problemanalyse scheint mit 
dem gegebenen Stand der Technik Lösungen zu bieten, die aller~ 

dings nur dann brauchbare Ergebnisse zu vermitteln vermögen, 
wenn der Datenbestand durch Personen abgefragt wird, die so­

wohl mit dem betreffenden Rechtsgebiet als auch mit dem System 
der Dokumentation entsprechend vertraut sind. 

Voraussetzung für den Aufbau eines EDV-Informationssystems 
für Entscheidungen von Gerichten wäre aber auf der einen 
Seite ein gegebenes Interesse potentieller Benützer, um die 
Kosten zu rechtfertigen, auf der anderen Seite eine enge Zu­

sammenarbei t mit den Höchstgerichten, um rui t einem tljindest­
maß an Organisation auszukommen. Zu diesem Zweck ~vurden zu­
nächst Gespräche mit den Höchstgerichten aufgenommen; diese 

Kontakte ergaben eine positive Antwort und so könnte im 
Rahmen der gegebenen budgetären Ivlöglichkei ten bei. einem ent­

sprechenden Interesse potentieller Benützer für die Erkennt­
n:tseder Höchstgerichte der Aufbau eines praktisch verwend­
baren EDV-Rechtsinformationssystems in Erwägung gezogen 
vlerden. 

c) Die EDV-Dokumentation rechtswissenschaftlicher Literatur ist 
ebenfalls bereit3 möglich; ob aber den bei der notwendigen ein­
gehenden intellektuellen Analyse der Dokumente auflaufenden 
hohen Kosten ein"vergleichbarer Nutzen für die Praxis ent­
spricht, ist noch zu klären. 

d) Für den Bereich der Parlamentsmateriallin werden die Er­
gebnisse des Versuchsprojektes von oben erwähnter Arbeits­
gruppe verwertet. 

Zu Frage 3: 

Bereits in meiner Antwort auf die mündliche Anfrage des Abge-
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ordneten Dr. PELIKAN vom 5. Juli 1973 (1155/M) habe ich aus­

geführt, daß sowohl der Aufgabenbereich als a.uch die Mit-

.gliedschaft beim EDV-Subkomitee aufgrurtd von Beschlüssen 

der' Bundesregierung gerege 1 t sind. Die Erlassung einer Ge­
schäftsordnung würde sich damit auf eine detailliertere 
Regelung des Verfahrens beschränken. Das EDV-Subkomitee hat 
sich mit diesem Probleml{reis gleichfalls befaßt und einstimmig 

den Beschluß gefaßt, daß eine Notv;endigkei t zur Erlassung 
einer Geschäftsordnung im formellen Sinn nicht vorhanden ist. 
Nach Meinung des Subkomitees besteht die Gefahr, daß die 

bisher sehr effektive und dynamische Arbeitsweise durch ent­

behrliche Formalismen erschv'lert werden könnte_. Im Einver­
nehmen mit den beideü Vertretern der Oppositionsparteien im 
Subkomitee wurde jedoch der Beschluß gefaßt, eine Bestands­

aufnahme aller organisatorischen Grundlagen durchzuführen 

um allfällige Bedürfnisse nach Richtlinien für das Verfahren 
bei Behandlung von Projekten und Vorprojekten der einzelnen 
Dienststellen durch das Subkomitee zu klären. Ein eigens 
f'ürdiesen Zweck eingesetzter Arbeitsausschuß wird die bereits 
vorhandenen Richtlinien für das Verfahren des Subkomitees 

zusammenstellen. Um die Flexibilität und Dynamik des Ver­
fahrens weiterhin zu gewährleisten, sollen diese Richt-

linien aber nicht in eine formelle GeSChäftsordnung einge­
arbeitet werden. Eine Zusammenstellung in Punktationsform 
ist nach Meinung der Mitglieder des Subkomitees die adäquateste 

Form, um eine Erstarrung des Verfahrens zu verhindern. 

Zu Frage 4: 

Die Fragestellung erweckt den Eindruck, als habe staats­
sekretär Dr. Veselsky behauptet, ein verfassungsrechtlicher 
Schutz vor Datenrnißbrauch werde absolut und ohne Rücksicht 
auf die Art der rechtstechnischen Verwirklichung schaden. 
Selbstverständlich dürfen die Ausführungen des Staatssekretärs 
so nicht verstanden werden und mehr als er ausdrücklich er­
klärt hat, ein verfassungsrechtlicher Datenschutz könne 
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u n t e rUm s t ä n den mehr Schaden als Nutzen 
stiften (vgl.Seite 8461 des Sten.Prot. des Nationalrates 
XIII.GP.). Gemeint war, daß ein solcher verfassungsrecht­
licher Schutz dann schädlich ist, wenn er isoliert, über­
stürzt und ohne Bedachtnahme auf die Gesamtkonzept fon 
der Grundrechtsordnung verwirklicht wird. 

Grundrechte zum Schutz spezifischer Recht~phiren sollen 

nach allgemeiner Überzeugung dann geschaffen werden, wenn 
sich herausstellt, daß die bestehenden Rechtsschutzein­
richtungen nicht ausreichen. Das kann derzeit aus zwei 

Gründen nicht gesagt werden. Erstens ist - dies habe ich 
schon in meiner Antwort auf die mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Wuganigg in der Fragestunde des Nationalrates 
am 23. Oktober 1973 ausgeführt - die PrivatsPlire auch gegen-
über dem Mißbrauch rechnerunterstützter Datenbanken der 
öffentlichen Hand durch den unmittelbar anwendbaren und 
auf Verfassungsstufe stehenden Art.8 der Europäischen Menschen­
rechtskonvention geschützt. Zweitens soll nun der erste Ver­
such einer Regelung des Datenschutzes auf der Ebene der 
einfachen Gesetzgebung gemacht werden. Es wird damit Neu-
land betreten und es müssen erst Erfahrungen mit der Handhabung 
eines solchen Gesetzes gesammelt werden. Auch sind die Be­

reiche und vlirkungen von Datenbanken derzeit noch wei tgehend 
unbekannt; mit neuen Entwicklungen ist zu rechnen. 

Verfassungsrechtliche Bestimmungen im allgemeinen und grund­
rechtliehe Normen im besonderen sollen von erhöhter Bestand­
festigkeit sein. Es wäre dem Vertrauen auf die Bestand­
festigkeit der Grundrechtsordnung abträglich, wollte man 

eine verfassungsrechtliche Schutzbestimmung im Hinblick 
auf eine Spezialmaterie schaffen, deren einfachgesetzliche 
Bewältigung eben erst in Angriff genommen wird und deren 
verfassungsrechtliche Regelung nur einen Teilaspekt des all­
gemeinen grundrechtlichen Persönlichkeitsschutzes darstellen 
!{ann. 
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Dazu kommt noch, daß eine Neukodifikation der Grund- und 

Freiheitsrechte in Vorbereitung steht. Im Verlauf der Be­
ratungen des hiefür eingesetzten Expertenkollegiums sind 
auch die modernen technischen Entwicklungen in Betracht 
gezogen worden und wurde das Problem der sogenannten Dritt­
wirkung der Grundrechte (über den Schutz vor staatlichen 
Eingriffen hinaus) erörtert. Im Rahmen einer Gesamtkodifikation 

der Grundrechte wird der richtige Ort zu finden sein, den 
Bedürfnissen des grundrechtlichen Datenscclutzes im Zusammen­
hang mit dem allgemeinen Persönlichkeitsschutz zu entsprechen. 
Bis dahin werden auch die entsprechenden Erfahrungen auf 
dem Boden der einfachen Gesetzgebung vorliegen. 

Zu Frage 5: 

Der Text des am 1. August 1973 zur Begutachtung versendeten 

zvJei ten Referentenentwurfes eines Datenschutzgesetzes ist 
der Beilage zu entnehmen. Ein erster Referentenenhmrf eines 

Datenschutzgesetzes wurde bere:Lts am 20. Feber 1973 versendet. 

/ 
I 

/CU/l~l 
j 
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Das Bundes.l,::nnzleramt-Verfassungsdienst beehrt sich den . 
beilieGcnden EntvlUrf eines Datenschutzgesetzes mi~ der Bitte 

zu übermitteln, dazu ,bis spätestens _2..°. Sept cmher 1973 Stellung 
zu ·nehmen .. 

Das Dundeskanzleramt-Verfassullßsdienst darf in diesem . . 
Zusammenhang ausdrücklich betonen,. daß es sich dabei um einen 

bloßen Referentcnentv.'lJ.rf handelt) der in erGter Linie a.ls Dis­

kussionsgrundlagc Gedacht ist. Im einzelnen Gibt dieser Ent-·· 
\'/ur:1;' zu fol~enden 13emerlcUl1gen Anlaß: 

1.·Die Diskussion über Probleme des IIDatcnschutzes ll ent­

stand mit dem vermebrtcn Einsatz der elektronisch~n ])atenver-
. . 

. arb~itunß fUr die sar.müung von Dü.te'n und Informationen. Anlaß 

hiefür \'lar der Umstand, daß durch cen E"insatz dereleldroni- . 

sehen ])atcnvel~arbeitunc .im Hinblick a.u~ die damit verbund.enen 
. . 

viel ~cichtere~ z~griffsmBglichkeitcn zu den Date~, die Pri~at~ 
, 

sphäre des Einzelnen im viel erößeren Haß gefährdet erschicp, . '. . 

als dies bei natens81nmlungen konvc!ltionellc:c Art der. Fall" vlar.· 
.' I 

Dazu kornmt noch, daß die Priv8:tsphäre durch die moderne tech-

'>:lologinche Ent\'licltlung in viel we;L tergel;end crom Haße gefährdet 

ist, als sie dien in der Vcrcangenhei t \'lar. Die Öffentlichkeit 

b~trac~ict daher jede technische Neuentwioklunß, die die 

Privat~phäl'e des BinzeInen geeenüber dem staat transpare~!ter. 
macht, mi't Skepsis. /lus .dicGcr ~instcllung heraus ist ,zug. um' 

,zug mit der . Ent\'ticklung und dem Einsatz der elektronischen . . . 

DatenvorarbeitunG für die Sammlul1g von .Daten und Info.rmationen 

.. 

.. 
" , 

.' 

" 
., 

I . . ' 
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! perzBnlicl~r Natur, die Forderunß'na~h einem wirksrunen Datcn­
schut.~ laut ßm'lOr·den. Diese Forderung hat zunächst' in den' USA, 
in Großbritannien lAnd inder Bundesrüpublik Deutschland zu 

überlegungen tiber einen gesetzlichen ßchutz der pr~vatsphäre 

.. 

'. 

.. 
," 

" 

, , 

vor einem l-iißbrnuch personenhez'ogencl:' ))aten ,Anlaß geGeben . 

.Aucl~ Österreich hat der oben beschrie~cnc::n J~nt\'licJclunG 

, . Reclm.ung getre.gen und bereits im Jahre 1971 . im RahJ:1en des 

Koordinaticnskornitees fUr die elektronische Datenverarbe~tuhg 

im :!3ereich des Bund es eine Arbeitsgruppe iI])8.tensc:hutz 11 ein-­

gesetzt. Auf Gru.nd der Beratungen dieseL' Arbeitsgruppe \'lurd e 
. , , 

ein erntet yorent\'/ürf fUr. ein :Da .. ten·schutzßesc~z ~rstellt, zu 

': dem .zunächst die Auffässung der be'GonderG unmittelbar berUhrten 

. Bundesrninis terien für Finanzen, für I-I8J1d el, Gevwrbe und Industrie, 

fü:r: Inne~es '. für Justiz,' für Lanc1esverteidi[;ung und für sozi?~le 

Vcr\"taltung 'Gehört \'rurc1e. Dao ErGebnis dieser ersten Konta1;:t~' 
-

.nalll71e, das d.:ie NotwendiGkeit eines allgemeinen Dai;0YlSChl..ltze;c-

.botzes zum Teii in Zweifel gezogen hat und im übrisen zu we­

sentlichen FraGen d~G Datenschutzt;!s zu zu;n Te:i.l ltontroversiellen 

~}leinur.csäußerun8en eeführt hat, hat das nund'eskanzleJ:mut-Ve:c-
. . . . ..'... , . 

. fa:3suDZGdienst veranlaßt , . den beiliegenden Rcfcl"cntenenth'llrf 

auszuurbei ten, d.cr ein zum Teil anderes iconzept v'erfolgt, als 
.'. 

;: der oben erHähnte Vorent\'iUrf • 

. '2.' D'or vorließcnc1e' EntvlUrf ver~ic'htet be\·rußt a~tf einen 

ver:rD.ssv.nGs0e~ctzlichc!1 . Schut z der in Datei~n gespeicherten 
'.' . . 

',Daten. D~r Schutz des Privatlebens ist ein ·G2.nz .allGemeines 

Problel:l ~ das niellt isoliert hinsicll'tlioh d~r Datenvcr8.rbei tune 
" 

behandelt \·!erc1en l:anl1. Dieses Problen \'li1"o daher auch' in ZU 3 e 

d,er ol-U'1chin geplantel1 Heu}.:oc1i.fikation der Grundrecb.te. zu behan·­

deIn s~in. Im Ubrißen iot das Privatleben bereits jetzt gegen 
EinGriffe der öffentlichen I·;and durch 1':J.,t.8 der Europü:i.r;:·cl:c:.1 . 
l-1e.n3chcnrechtokonvention geschützt. De.:r;- c.urch dic8e TIestir:;r:mn-

C;0n der Europäischen HenschenrechtsJc01?-ym"ition ge\',älT!.~leistetc 

Sc~~z wird zu~indest im gegenwärtigen Zeitpunkt ni6ht zule~zt 
desho,lb als ·durcn2:u.s~usreichend angesehen v/erden }cönnen, \'/eil 

Österreich sO;'/0111 das Individu8.1peti tionGrccht nls a:'J.cl1 die" 

o.bli0atorische Gcrichtsbarkci t des }~uropii.if3cl;en 'Gerichtshofes 

fiJr J:1enschenrechte durch Erk18~r'ul1gen gel';lä.D .A.rt .. 25 u:cd Art. t.G 
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der Europüischen' Nen;.;chenrecht~ko~~v0ntion anerlw.nnt bat. 
. . 

,. Der VorlieGende Ent~mrf besahrtinkt sich auf eine Rege-
lüng des Datcnsc:hut"es hins:Lchtlich dcr yon Einl':i.chtllngen des .' 

n~ndeG ertichtcten Dateien (vßl:§ 1). Dazu geh~ien insbeson­

eiere auch c1:.Lc Datei011 von AnsJ.-;al ten, Körl)eTschaf"ten des öff::mt": 

lichen Hechts, StiftunGen und :l?onds des Bl:ndes (§ 2 Z 9). Er 
- .,. r.t..f- ., .., '-. ~ :'\ .La.:>" so\'/onJ.. 2)8:"eJ.en cer anaeren Gebiet81'~örperschaften 8]_8 au.ch 

p!'ivate Dateien außer 13etracht. 

Falls auch D8.teien der }}i.nd er und C·eiJleind en in d 831 113.1-

\'lcnuuD,Cnber'cich des zur :Dis};:ussj.on gcstellten generellen :Daten-
. .' . 

schut!3gesetz8s einb8zogen '\"lcrden sollen, so .ist dies ohne \,tei-

ters lTiöClich. Aller~inGs bedUrfte es dazu' aus, G:cünc1 en der ver-

z\'Jischen dem J3l.},nd und 

"I'fenn: 82.n von födera-
lJ"C''''f-l·~,....11(.).n iü"~ :'lr'1, '\"(/, ,.:,'''c:~'''' ~.L ,. ""~ cl',~ z'~ _'.-,,",:,",::'~j1~.r.!r- -;-1- -~n0"" ~, __ .;.V, ';)"A ~~~ OL-_ .... egtdlu.en c.;.u,-,-,.Cll,., \lll<. •. lc;. \lcCl_J.,v..'oI...LGl\.e_~t; 0,J...'. J.. 

einhei tl.i.cben ReGelunG dC8 :Datenschutzes für alle· ofi'entl:i.cl1en. 

Dateien n.icht yon der Hand ~~u vreisen sein.' 

Eine. E·:inbezi~hlinG auch pri va,t:e:c ])atei.en hÜ1Gee;en 'd8.re mit· 

einerßan~en Beihc,yon.ProbJ,cmen belastet'. AbgeGehen.von der 

sehr achvliorj.c;cn Kontrolle de; Einh2J.:tunG de~ Bcstircr:n,U)C;'CY1' dis-

ge~;enUber privaten :Datcien - kÖlmte doch 

jede. Kundenka~~tci, ja ne1bnt ein privates" Adrcs88nverzfdchnis ' . 
". . i '. . .. 

als DE!-tei ang'enehcn \'wrden -' ~'läre dazu ~'lOhl auch ieirie yerfas- " 

. ßundsßcset:-.:·lichc KC?:-:lpGtenzverschieo'J.1'10 zugunG-CC1'l, des ]3tmdes 

. 
griffes der Datei (§ 2 Z 8). Ohne die Pro"blematik jeder Defi-

nition des TIatei!Jegri.ffes verkennen zu \·rollen, Glaubt das 

BU /l'"! ne-t-""'n-:-l e~,..,,,,,..J·_lr~"Y\-" .... "'S'U'nr''''cll· en'" t c1a.8' el.· n Dat.cnschutzt(cse"t;z . _ u v v ...... c.;._-:-'-'._ .J.... (:;..; • .& lJ W' t.::.- J.. CA.-v ~-"\...l ,j -"",. v , - "-' 

sich nicht e::.lf c'inl: .RügelunG allein der' elektronischen JJ8.ten-. . 

veraroei tun.:; bcschrär!l-~en kann. J8de :D8.tcin82.r;'},l;'Üt~nG, glcich- ". ' 

gültiG untcr Zuhilfonahr::o \·!(;lche:t; Technik sie einGerichtet 

\'lird, stellt eine potcn:';:;i'elle Gefa.hr fiir die Privat sphlil',0 ues . . . 

'. 
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I Binzclnon 

.. 
., 

dar. "Selbst jeder manuell geführten Kartei 
I 

aus 
]cönncn durch einfache Haßnahmen der J3.ürcorganisatiol1 nu.s 

tauGcnden ven Informnttonen die Gesuchten in relativ kurzer 
. . 

zeit hcrn:usgefundcn vlcrcl"cn. Außcl ... dem int in der praxin eine" 

Vielzahl· von KOI~)binationen zvlischcn eleh:tronischer" und nicht 

elelctronischer Datenv0.rarbei tung möglich i Eine nOGchl'änku.nG 
. . 

des DatenGchutzes lediGlich auf cl.el.dro"nisch verarbeitete 

Daten \·iürd e dJe Hö[;lj.chkci t eröffnet, die n"estimmw1Gen der 

vorgesehenen Rcgelungen in vielfacher Hinsicht Zl uillßchen. 

Im übriGen handelt es si~h beim Schutz des Privatlebens 

\. und um den geht es bei vOl-liegenden Gesetzcnt\'~rf - keines-

. ;. \'lCgs um ein spezifischer:> Problem der elektJ:onischen Datenver-

.. arbeitunö. Darch den vermehrten Einsatz der elektron:Lsch8n 

Datenverarbeitung und die bereits einGa~gs erwähnte Sensibi].i~ 

tät der Öffentlichkeit ger,en die "Gefahren der moc1 o1'non teclm"o­

loe1schen Ent\"JicJ.~J.u.n3 für das Privatleben,ist dieGos"·probl~m 

lediglich .im ZusaJ:1Dcnhang mit der elektronischen Da"te::1verar-
bei tun6 al::tucll gc\';ord en. 

. " 

·5. Der Gesc"tz·on"t"rurf mußte darauf Rücksicht; nch"ll1Cn, <Jaß 
" t 

mit Inl~rafttre"ten des J3't.ind eGlninis te·rienß8setzes ,durch die im 

. ZUße der parlamentarischen BeratunGen eil1ccfUgten· J3cstil:'JllUngen 

des § '3 ~ 5 und de~ § 4 Abs ."3 zur.lindest ·für den B~reich der un­

m?-ttelb"aren ])J.ndeGver\·/altung de~ Grundsatz der aliGcmej~neri Aus­

l~nftspflicht der n·ehöruen eingcfüh.l:-t \'rurde. Der vorliegende 

,Ent\'lUl~f besc.hri:i.nkt sich dahe~ in. Ubcr·einstinUnunc; m:i~t. den zi t~el'­
'ten Bcs"~iIJ.r.lun8en des· Dundesministeriengeset!3es auf einen Schutz 

aller unter das Amtsgeheimnis fallenden Dt!.ten (vc;l. § 6). Bin 

Verbot der \'[t::iterGabe auch von nicht unter .das Amtsgeheir.m.is 

fc:lllend911 Daten \'/är~ übrigens nach Art.20 Ab~.2 B-VG.problema­

ti~ch, \-rei1 eine ~erartige. ReGe1ung einer verfassun~s\'lidrigen 
Erwciterun~ ~or Amtsverschwiegenheit glei6h käme (~gl. das Er-

.kenntnis deb Vorfacsunßs[!;erichtshofes .Slg. 6288/1970). 
6.· Zur GC\','ährleistul1S einen \'Iirksar.wn Datenschutze3 sieht 

der Gesetzent\·lur.f i'oleende Haßnahmen vor: 

. a} EinrlchtuIIgen des Bund es dürfen in ÜbereinGt1rJf:1W1ß Eii t 

Art .18 Abs.1 }3-VG Dateien überhal1pt pur ~~ur Besor[,'l.ll1G cl.er ihx:-c:n 

se~etzlich übertragenen Aufgabnn errichten (§ 3). Dies gilt 

;' . 

... . " 

" 
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auch für Dateien, die aus allgemein zugänßl:ichen Quellen ent-

"; nOl~lrnenc Daten vc'ra"rbciten D Im Ubr:i.gen dUr"fen Einrichtungcl'i: 

des J3tt11des, ~o\'Jci t "nicht ausdrücl;:lich e:G\'lafJ e.nde"!'es gcsetz-' . 

lieh vorgesehen ist, Daten"keinesfalls s~ verarbeiten, daß 

dadurch die Interessen d~G Deircffenen verletzt werden. "Damit 

soll"insbcsondc~e jedc.dic Privatsphlire beeinträchtigende 

Kombine.tion oder VerknüpflH1[!; von Daten 8.1,1s{jcsehlosscn vicrden." 

b) Für jcde Datei ist ein besond eier Datenschutzbe8.uf-"" 

traGt~r (§ 5) zu beste11en und cü:.(; besend ere Betrj.e bsordnung 

(§ 4.) ~u erlassen. Der ])atcnschutziJca"u.ftrnGte ist für ?ie 

Durch.fUlrrung des Datens chu tze s ver'ant\·/ortlj_ch. Durch i1m" soll 

ins besond ere auch die VoI1;:san\N.llt sC!l(ift über dem ges8.Jnten Be-:-

"reich der Verarbcitung person~nbczo0cner Daten durch T~inrich­
tun~en des Bundes laufend informiert vlerden (~ 5 Abs.2). Die 

netriebsordn~nG hat die not\'JendißGD Haßnahmen zur .Gc\',lihr:- "~ . 

l(dstul1g der ))atensichcrhei t festzulc:gen Ül1d durch generelle" 

1~n0rdnU1J?en }:J_D.r~~tl.Gtellcn," \'lelche clerin· c1er betreffcnden 

Da.tci ve;:'arbeitcten Daten nicht v/ei tergegc ben v:crd cn dürfen. 

"," 

c) Daten, die der Amtsverschl'iicgenheit unterliegen, gürfen '. ..... . 

grun(h.l~i.tzlich nicht \'lcit ergoge L~en \'rerd en (§ G). :Die ce).:- GI'uno - . 
satz gilt auch GeG~mübcr c..u1\1 eren Behöl.'d en und find et einc;J)urch­

brechung m"n." :ln8o\"lci t Dls dies gesctzlichet\·,ra für don Bercich" 
. . '.. . 

. " der Amts- und Rechtshilfe vorc;esehen ist. Eine" \'/0 i te:re"A~snahme 

/:;\"~:: 'ist zUGunst"~:l' der Abgeordneten ~um Nationalrat und der Hit-
. ::' : 

.iliedel~ des Bund csratos ~orgesehcn. Sie" solleTIzu erund "sätz1ich 

allen Dateien" des Bund es freien zugo.ng haben. Eine Grenze r:1Uß " 

dieser Grundsat~~ nur dort hc?ben, \'10 Interessen des Betroffener:. 

verletzt v/erd 011. 

d) Der Be~roffene" d .h. die Person, auf die sich die ver­

a.rbeiteten "personcnbez06enen :Daten bezi9hen, hat einen Rechts­

anspruch auf 13ekar..ntc;a1)c" der" ihn bc"treffenden eespeichertcn 
" . 

Daten selbst c1aYln, \'10n11 .sie an sich der Amtsversch';degenheit 

unterliegen (§ 7). Dieser Rechts2..n~"3pruch ist 111.:11' ~n jenen 

Flillen uusgeschlössen, in done"n dies durch cin~ 9~sonde~e 8 0 -

~etzliche Vor'schrii't ausdrücklich 8.nGeordnet ~;l:ird. Eine solche 
" ". 

gesetzliche Vorschrift 1st z.13. § 17 "Abs.2 des "AVG. Der: Be­

troffene hat auch einen im InstD .. nzcn~ug und letztJ..ich durch 
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eine Ver\·ml tunßsgcricht uhofbesch\'1erde dur chsctz. baren 'Recht s­

unspruc:h, daß utlrichtiGe oder gCf;et~~\'Iidrig verarbeitete Daten / 

,. 
, ' 

0". ". 

· berichtiGt bz\'l. gelöscht \·le.rc1en' (§ C). 

e} Umjederr:w,nn einen Ubcrblicl-:: zu ge\'läbl'leisten, \'10 pcr­

sonenbezogene Daten verarbeitet \'rerden, hat jec1e:~ TIundes­

r.linister jährlich eine Liste d'er in seinem All1tshereich beste-

henden Dateien zu veröffentlichen~§ 9). 
7. AbGesehen von den bereits ervlähnten I.'Jößlichl;:eiten ei-· 

ncr DuX'chsetzunG der dem TIetroffenen zustehenuell i1echte im 
adl~1inistrativcn InstEtnzenzuc; und letztlich durch eine De-. . .' . 

'SCh\'ICrde 811 den Verualtunesgerichtshof ist der J}und nach den 

13entirx-aungen des AmtshaftuY1ßsgesetzes für. jeden Schaden vercmt-

· \'/(~rtlich, der einer Person durch Ver1etzung von Datenschutzbe-

· stimr.lUncen, soi es auch bloß ,leicht fah~lässig, zur;e.füßt \'1ir~. 

In diesen Zusampenllung \V'äre allerdinGs zu cr\'lä~en) ob im Zu­

~ammenhan;; mit rechte\-!idrigen EingriLCen in die l'rivatspllüre, 
~ . . . 

nj.cht auch die' önterreichische Rechtsordnunß ~~inen Ersa-Lz" 

i'decller 3chäd on in ErwüGUl1g ziehen sollte. Diese Uber1el~ungen 

" sind allerdinGs nicht in Verbindun~ mit der zur ,'1)is}:UGsion 

· stehend en Erlassung eines 'cenerellen' Datenschu tzgesetzes, Gon­

'derri aUG Anlaß al1~er."!einer J:1aßna1l1:1en zum Schutz'e der Persön-

lichkei t ssphtire v/o.i tor' zu erörtern.,. '. 

If.l· übrigen "lird. es eine ' Aufgabe der VolkG fll1\'ral t schaft sei:n, 

,die Ei11hn,ltung d~r ce'planten Regeluügen auf d.em Gebiet"c des Da::" 
. ,"' 

.... tenschu~zcs bei den Dateien dos Bundes zu ÜbCr\'lachen . Das 3un~ 

dcsl~a."1~;leramt-Verfacsungsdienst darf di00bezüglich auf Art .148a 

Abs.1 o O\·d e, J\·rt.148 b Abs.2 und insbesondere :Abn.3 B-VG in der 

·durbhdic RegierunGsvorlage 131 der Deilagen vorgeschlagenen 

"Passuna verweisen. 

Die" ständige Inforr:iation der Vol1~sam·lo.l tochaft auf, die sem 

, Gebiet .ist, \'lie bereits oben cr\'lähnt, eine Aufbaue 'des 'Daten-

ochutzbeauftra8ten. 
"ln Palle einer V~rletzung von Datenschutzbestirrmn.u.'1.[~cn ·kämen 

übrißcns, abßesei1en von der rechtlichen und politischen, Verent-

· \'lortllchkeit ddu 'zl):stänc1iGen Bund es:ninis tcrE: ~nd den Vcrl)flie}"J-
I ' ' '.. . , 1'" Dt .... ~ ~ tunecn nach der:l ~!"J:rJc~haftu~sßcsetz auch d~e e~n8cJ1_aß~Gon iJ ... c-.J.-

rechtlichenneJtj.r!1'ilitnß~n \-rie sie derzeit e't\'la in den "§§ 101 ff 
'I . . .. 

r .. " 

L -.-. 

, ' 
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" ....... 

: 

7 :. . 

des StrafGc~:>otzcs enthalten und in den, §§-309 1f des straf-

" gCGctzcnt\;.'Urfcs vorGesehen Gi,nd, zum Tragen. 

, Das 'nundesl'.:anzl,crsnt-:VerfassunGsdienst \vird auf, Grund 

der zu dem vorliegend eIl ,Refcrentenen'ti'.rurf einlangenden '. . . .. \ 

Stellungnahmen versuchen., einen Ent\'lUrf eine s Datenschutz ..... 
, , 

eesetz'cs auszuarbcftcn, der d81111 dem offiziellen Bcgutach-, 

tungsvcrfahren zUßci'ührt Herden'so.ll. 
, ' 

" .. : ...... 

.. ' 

" '.!." '. 

-' , " ' 

" ;. ..... " , 

,', 

. , 

.... ' 

,; 

1. Äugust 1973 
}'ür cl en den Dunel eskanzler 
vortretenden Vizekanzler: 

PAHn 

" 

". . ":" ~ 

'. 

" 
" .. -....... 
-. .. 

... ..' 
-'.', ',. 

, " 

.. :' 
,',' ,' ... 

" ' 

, ' 

. , , 

, ' 

i,'','' 
I ' 

.. 
" 

, , 

, " 

" 

,', 
, ' 

, , 
• 

" 

'. ' 

" 

" 
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. 
neilu~e zur Zl. 33.9G9~2d/73 

.. ' 

Bund.e:::->ge::;etz vom . .. . . . . über den 

D~d;enschutz bei Einl'ichtune;en, des Bundes 

Der Nt:: t'iono.lr~~ t hat beschlo:3sen: 

Gel tungsbereich o 

§ 1. Dieseß Bundesc;e:.:;etz findet i\.nvJendune; auf r]ie Verar­

bei tune; 'personenbezor;encr Daten in D<.l.teien., die von Zinrich­

~unf,en des Bunaes errichtet \'.ierden~ 

00 
negriffsb~stimmungen 

. , 

Sinne d.:i.escs Bunde~3Ge'~:::etzes bedeuten 

poeI'sonenbezot.~cne Daten; ~inzelang0bcn iiber perzön­

llrihe, sachliche o2cr ~ir~schaftlichc Verh51tnisse einer be-

r:. 2 .. Im ... 
4 .. 1 ~ 

" 

stir:1!:\ ten oder bcstir:nnb;iI'cn ?[:türl'ichen .oder juristischen Person; 

'.' 02 •. Betroffene, die ,in Z 1 ~ensnnteh Fersonen; 0" 

~~ Dutenver~rbeitun~ odrir Verarbeitung von Dauen, . 
das Spo ichern, Ver[;nd ern, >ei torso ben ~ oder Lösclien von Du 1.;en, 

'ohne Hücksicht DoU! tlie c1<.t.oei o.nGeo:{endeten Verfahren; 

4. sp~ich~rn oder S~eicherune, d&s Festhalten von 
'. 

Da ton auf' einem D~~ ten tr~~beI' zUm Z\."~ccke ihrer ~':ei türen Ver-' 

wendur;g; 

'5. veründern oder VerLinclerunß, das inh,ul tliche 
U~gestalten Bespeicherter Daten; 

60 \'ici'terGcbcn oder ~:iei tergabe, d~lS Eekanntgeben ge­

speicherter od.er durch D8. tenyerarbei tuns unmittel b~!r gewonnener . 
. Dc.ten an rersonenoder Stellen äußerhulb der Einrichtung des 0 

Bundes, bei der d.·ie DuteieinGerichtet ist (Dritte); 
, , 

o 7. IB~chen oder L6schurig, das Unkenntlichmuchen 

~cspeicherter Daten; 

0' 8. Dutei, elne n~dhbostimmten Eerk~älen ~oordncte 

Sammlung. von Daten, (~ie nach underen 0 bestimmten !-.-:er!(.Jaalen um-
o ' 

g·corc1. tlot une, '::'ljßße·.Jcrtct v:erdenkarin; , . 
'. 

-',' ' -." . 

• ,0 
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~., ..:. .. \' .. ,'" .... . . .~~. : ...... 

.9 •••• -'2-
..... 

" ..... 

.'. 

... . ' 

". 

und sonstiGen ·2in:::.'icfll~lmc:en clCG Bundes: 

. . 
'1 • '~b" - .. I-(10 LC.oraen, ~m~er 

r, .. -.l,..' • 'I) ~ • .L.rrlCnvUDG von J::l08len 

p. 3 ...... ., t - -3 1 1".f' h d • ~lnrlcn ungcn aes lUNes'curAcn personouvezogene 

Dn.tcn :nu' ver~::.rbcitcn, :Jo",;;eit sie dc:':zu o.usdrü.cklich G.esetzlich· 
. . 

besonders c:-üiEch tißt cd.nd oder f.>o\,;0it <lies zur'3e~)orGung d?r 

insci~·:~:d.~\.: vc:-arbeitet v:erden, aIs c1adul"ch Interessen der B~­

troffencn nicht verletzt ~orden . 
. f 

Datei-~etricbsordnung 

hat für jede be;L 

· ihr'crr~~ht~te Da.tei eine Betriebso~dnuns zu crlasse~, die 
c.urc'i '~"eG~ f"I'''r~c t·".· ;".;... . ..,.· .. "'i ""'d'o""i ,"':,...h C 'I')''''r''''o''''c'j 1 c und tcchnische' ~J.. :~ ..l..v~ . "" ... :'-:L'~""" .. "'·..:J''''\..t J.... ... ~v., ... , .L ........ _' J..~ ...J'.~ - .. ," . . . . 
"-"··-:-'l···l'''·cn "'u' , ... \" =~'hr'''J 01' ";''::'1) b·t':" (-1- n p':l., ... .:-,orlcn'De·zo ... ··,,....n. T\" ten .J,.(.;.l", '-'1.,":· . L. ü";.:,,,.! :';;. ;:,'.n ...... ,_ IJ, .. C,l;; ~,..t.V ." b~u';''' J.J<:. •. ". 

. . .. ~ , 

int. 

.• durch Dritte (§ 2·Z6) weder eine~sehen, nochverlindert oder 
.' ..' 

ßel~.scht 1::crd en k(5nncn _. 

.. : C?) 
. . . ;P': 

B8liric'o~Q.L"dn.ung unter .:J3edc::\cht-

nehne "'u' .~. C c: \..~. J.. . "" .. : :; 

in 
(11' e· '::e1' ~~(:.r"r:·'·ir-.. ':l 

~~ ., " .... l)'" - "" 

. . 
vonp~rsotienbezogcnen Daten. in 

·einer :::eis~; zu r:er;el.n, d~i.ß dudurch di.e be;,,;rundetei1 Inte.ressen 
'den Bct~~")ffe:lcn an der Geheimh~~l tune von pCl".1;:ioncnbezoe;e·nen 

.' 

§. ~ ( ..... ,)1 "'d ........ .,...; ht . , .. rl .... " n , ... ~ C"" :'hei der cine' oder 
.,;:;.-.,:;.../.;.... , I.i I:: C ~lr! ....... c... u~G l,;,Co.::> . .!)u ... · .. < ";', v . 

mehrere Dc.teten erricr!.:~et; sind, J:W.t einen dC~;i 'Leiter dieser 

~inric~tu~ß unmitt~lbar unters~elltcn Bediensteten ~u'be-
iiber-.. 

wachen ., .' . 
(2) D~~rD3.tcnschutzbeal; .. ftrn;.:;te h1::.t der Volksan'i:alt-

iillfb~ltl 

· ;:be' ... ..;·~·"·crc' ... v. .._ ,.~ ........ .., 
.. . .... . ." ..... 1,,-. .... "'·.r'.r"""" .. ,:>].-1-.-,'''''''';'' , •..• ., ..... · ... u, \..'"v_ ....... ..,1..\, ••• ~ \.J-~v ,v~ 

im. ii~i t 
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diesen Dateien nchriftlieh zu 

Gch~irnhultunGspflicht 

(', r 
,'-' 1:). 

li.mt:::;vcr~;cl1':JieGenh(:j, t (.~1~t'~.20 .:';'08.1 .3--VG unterliesen, in }:ei­

ner '.'!ic im::iCr gt;Ijl·tc-ecn E'orm \';ei terc;cgcbcn ',' .. erden. 

(2) Die EestimmunG des Abs.1 i'indet inso\veit 
, . i{Cl.ne 

'1. ", ... '"'nrill. ",.' ,. ) r. 
J I ..... t,; '.',. n!.:J ~ ,,l.,.:> 

1. ges2tzlich ct~~s an0eres bBstim~t ist; 

2. pcr!::o~-:cnbe7,O::;cnc D:-Ä ten auf Grund 'toGond erer Gesct~~licher 

'Vorschriften in ':;c8c der ;\trltsbilfc oder Rechtshilfe I::ei­

tere;c[';cben \':c::rdcm, iriso';;ci t es sich 'dnoei nicht tun solche 

.D<.~tcn hrrndelt, die auf Grund der Gcsetze nur für bestimmte' 

". Z\vcc}~e verarueitet ~'Jer(leIl oder .. 
• -. 1 

3. der Betroffene der ';lei terc;abe schriftlich zUßcst.immt h[,t 

cd el~ durch G0C':1.c;n,e te, ]\:a(?nehmcn si'eherße~:; tell t v;ird) daß 

dic netroffc~en nicht identifiziert ,~crden k5nnen, sofern 

E:S sich d[;bei um l)ür:'--"iOllcnr)czoccne Daten hr;,ndelt)d.eren 

(3),CbeI' 1 ' C, J,C ':;oi tcr[;::J,be von i)crsoncr,:,oczoßencn 

Gcma G ~~ bs. 2 is t t1 er Z u:Jt:.i.nrli:.:;c D:x!:;eD:3ehu tz bC:,luftrl:-Jgte l&uf cnd 

zu informieren., 

.1usLunft,spf lieh t 
,; 

ß 7. (1) DCI':1}3c trof'f onc,n sinc1 auf V~r13n~enocrsoncnbe--, ... 

solqhe D~ten h~ndeit, die auf Grur~ einer ausdrlieklichen ge­

setzlic~H;n } .. no:cdnunc; ;uch ihm Geccniiber geheimzuno.l ten sind. 

(2) Den -,'~bseordnüten zum Ns.tionalrat und r,~itglie-

" dern des Bundesrates sind uuf Verlansen alle in Dateien von. 

. Einric11tuni!'cn des Eund es vcrar'oei tote Du. ten \';ci terzUGehen, 
~ , 

so~eit dadurch nicht Intercssen des Betroffenen verletzt 
, . 

\":er~len. 
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, C· ... . ~ , " 
.. ,' 

, , ' 
, " ... 

Bcri eh t it:;lll1f.:;S 1)1' lieh t 

-§·8."J'cde Einrichtung dOD Bundes, 

" 

bei dcr eine Dntei 

: Gri'ich te1'; is t, h~,: t;, unrj_ch tic;c oder eiltccr:;en (] CI' Bestimraung . . , . 
~ c- '., t 1: . t ne;,:; .} :.-' gf;spe1.Cfler-e .:pcr;.::onrJ.1 )cz,ogene Ib'Gen von .\.m -s \,'feGen, 

auf ~ntraß des Betroffenen oder auf Ahtrn & deu D~tenschutz-. 
·boauf tru;:;ten v.nvcrzih~J.ich zu b(~,r::1:ch tiG'p.n 'bz'(;. zu löschen • 

. § 9. 'Über Clie :;citerG::~be, 13erichtic;ung oder Löschung von 

persünenbczo[;ü li on Du. ton ontDc heü1 et dicEinri~htunt des Buncles, 

bei c1er die D,:ltei crr~chtet ist, in der die betreffenden Do.ten 

verarbeitet wcrden~ 

. . ,. 
,J 

C --:0 
~... I 6 13\..111~·1 eS;:lin~L::;teI~ 

'1 . ... . '] I ' , .' '. 
, • h.al"Z JOLen J ;,;;,h1:'[:8 01.11e l'lste: der in seinem Bundccminist6rium 

und, in nc,irw:7l -,~,l.I:1d e~H:ünis tcrium :rw,cl'~Geordr!Gtc~l j~.i.nrj,c:h tungen 

des l~1.mdc!} .cr:..'iehtcten' D~lteit~n im "~m/;f.lbl<.).tt dcr ':,:iüne);, Zeitu,DG 

zu: vCI'l~,utb.!.!rün. 'ln dei'\ Verl:'lutbC;.i.rUIlt; l;,st D,uch die Art G.ül' in 

, delJ. botreffenden ,Dt .. tf.:ien C;08Jjcic1l0rtell par_0.onoIloezoGGnon' Da t~n. 
. " 

.. ~ . 
' .. ',' 

" 

Vo 11 z uC; sk 1 r~ u se 1 

~ 11. rit dbr' Vollziohun~~ c1ieGcs Bundeq;e::;Qtzes ist jeder 

Bunde;,.:milds:;er hinziel;. tlich der in seinem ZU3tii.nd.igkei tsbEH'\eich 

ein~orichteten Dateien betraut • ..... 
,~ . 

, , 

, , 

'. .' 

" , 

" 
. , 

' .. 
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